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Erwägungen

E. 1.1
Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82
lit. a, Art. 83 e contrario, Art. 86 Abs. 1 lit. a, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1
BGG ) sind grundsätzlich gegeben. Auf die Beschwerde ist daher unter Vorbehalt der
Nachachtung der Begründungspflicht (E. 1.2 und 3.1 hiernach) einzutreten.

E. 1.2
Das Bundesgericht wendet das Bundesgesetzesrecht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1
BGG ; BGE 146 IV 88 E. 1.3.2) und prüft es mit uneingeschränkter (voller) Kognition (
Art. 95 lit. a BGG ; BGE 145 I 239 E. 2). Bei aller Rechtsanwendung von Amtes wegen
werden, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde ( Art.
42 Abs. 1 und 2 BGG ), aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen geprüft, es sei
denn, die rechtlichen Mängel lägen geradezu auf der Hand (zum Ganzen: BGE 146 IV 88 E.
1.3.2). Das Bundesgericht ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich
stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese im bundesgerichtlichen
Verfahren nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 143 I 1 E. 1.4).

Rechtsschriften an das Bundesgericht haben einen Antrag, eine Begründung und die
Beweismittel zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). Die Begründung hat sich auf den
Streitgegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens zu beziehen, der durch die Anträge
umschrieben wird ( BGE 144 II 359 E. 4.3). Dieser kann vor Bundesgericht, verglichen mit
dem vorinstanzlichen Verfahren, zwar eingeschränkt (minus), nicht aber ausgeweitet (plus)
oder geändert (aliud) werden ( Art. 99 Abs. 2 BGG ; BGE 143 V 19 E. 1.1). In der
Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt
Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Unerlässlich ist, dass auf die Begründung des
angefochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine vom
Bundesgericht überprüfbare Rechtsverletzung liegen soll. Die beschwerdeführende Partei
soll in der Beschwerde an das Bundesgericht nicht bloss ihre Rechtsstandpunkte, die sie im
vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik
an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen. Auf
ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen
Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (zum Ganzen: BGE 149 II 337 E. 2.2).

E. 2.1
Streitig und zu prüfen ist, ob das Bundesverwaltungsgericht Recht verletzt hat, indem es die
Pflicht zur Bezahlung der Haushaltabgabe für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis 31. März
2023 bestätigt hat.

E. 2.2



Die für die Beurteilung der Streitsache massgeblichen rechtlichen Grundlagen wurden im
angefochtenen Urteil zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen ( Art. 109 Abs. 3
Satz 2 BGG ).

E. 3.1
Die Beschwerdeführer beschränken sich - soweit überhaupt sachbezogen - in weiten Teilen
auf unzulässige, rein appellatorische respektive unzureichend begründete Kritik am
angefochtenen Urteil, ohne darzulegen, inwiefern die Vorinstanz mit ihren Erwägungen
Recht verletzen soll. Diesbezüglich ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (E. 1.2
hiervor). Gleiches gilt für nicht rechtsgenüglich begründete Anträge.

E. 3.2
Soweit die Beschwerdeführer sodann vorbringen, dass bis Dezember 2023 eine
Fernsehgebühr nur habe bezahlen müssen, wer einen Fernseher gehabt habe oder bei einem
Anbieter von Fernsehprogrammen registriert gewesen sei, lassen sie ausser Acht, dass die
frühere Empfangsgebühr per 1. Januar 2019 durch die neue Abgabe für Radio und
Fernsehen abgelöst worden ist. Seither wird die Abgabe - wie von der Vorinstanz zu Recht
festgehalten (vorinstanzliche Erwägung 5.1 S. 10 f.) - pro Haushalt (und pro Unternehmen)
erhoben (vgl. Art. 68 Abs. 2 und Art. 109b Abs. 1 RTVG [AS 2016 2131; BBl 2013 4975]
i.V.m. Art. 86 Abs. 1 der Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 [RTVV, SR
784.401; AS 2017 5519]). Sodann besteht entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer eine
gesetzliche Grundlage für die Befreiung auf Gesuch hin ( Art. 109c Abs. 1 und 2 RTVG
[AS 2016 2131; BBl 2013 4975] i.V.m. Art. 94 f. RTVV [AS 2016 2151]). Weiterungen
erübrigen sich.

E. 3.3
Die Beschwerde ist - soweit darauf einzutreten ist - offensichtlich unbegründet und daher
abzuweisen, was im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 BGG geschehen kann.

E. 4
Nach dem Unterliegerprinzip sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens den
Beschwerdeführern aufzuerlegen ( Art. 65 und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Dem BAKOM,
das in seinem amtlichen Wirkungskreis obsiegt, ist keine Entschädigung zuzusprechen (
Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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